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Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrte Damenund Herren,

der Gemeinderat hat am 07.12.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr

2023 erlassen.

Die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses über die Haushaltssatzung wird

nach $ 121 Abs. 2 GemObestätigt.

Der auf 2.000.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenenKreditaufnahmen

wird nach $ 87 Abs. 2 GemO mit nachstehender Anmerkung Nr. 5 genehmigt.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite mit

6.000.000 € bedarf nach 8 89 Abs. 3 GemO keiner Genehmigung,da er 1/5 der im

Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungennicht übersteigt.

Die Haushaltssatzung ist gem. & 81 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt zu machen. Den

Nachweis hierüberbitten wir vorzulegen.

Anmerkungenzur Haushalts- und Finanzlage der Stadt Lauffen a. N.:

1. Die Jahresabschlüsse 2017 — 2021 sind zeitnah zu erstellen.

2. Die Stadt Lauffen a. N. plant im Jahr 2023 mit einem positiven ordentlichen Er-

gebnis im Ergebnishaushalt von 457.400 €. Im weiteren Finanzplanungszeit-

raum in den Jahren 2024, 2025 und 2026 weist die vorgelegte Planung im Er-

gebnishaushalt hohe negative ordentliche Ergebnisse aus. Damit kommt zum

Ausdruck, dass in diesen Jahren die Abschreibungennicht in vollem Umfang

erwirtschaftet werden können und die Stadt das mit dem NKHRverfolgte Ziel,

Lerchenstraße 40 Kreissparkasse Heilbronn Mo.-Fr. 8:00 — 12:00 Uhr

Telefon 07131 994-0 IBAN: DE80 6205 0000 0000 0007 25 Mi. 13:30 — 18:00 Uhr
Telefax 07131 994-190 Swift-Bic.: HEIS DE 66 XXX Buslinien 10 + 11 Mönchseestraße
www.landkreis-heilbronn.de Stadtbahnlinie S4 Friedensplatz



die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs,nicht erreicht.

Nach der Berechnungdes Landratsamts auf Grundlage derbis heute bekann-

ten Daten, ergebensich bei den FAG-Transferleistungen im Jahr 2023 Verbes-

serungen von 168.678 € und im Jahr 2024 Verschlechterungen von-476.866€.

Diese Veränderungen führen im Jahr 2023 zu einem verbesserten ordentlichen

Ergebnis vonrd. 626.078 € und im Jahr 2024 zu einem verschlechterten nega-

tiven ordentlichen Ergebnis von -2.499.266 €.

Die Stadt hat gegenüber dem Landratsamt ausgeführt, dass im Jahr 2024teil-

weise Rücklagen aus Überschüssen desordentlichen Ergebnisses zum erfor-

derlichen Haushaltsausgleich nach 8 80 Abs. 2 GemO i.V.m. 8 24 GemHVO zur

Verfügung stehen. Der verbleibende Fehlbetrag des Jahres 2024 sowie die ne-

gativen ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2025 und 2026 sind als Fehlbetrag

nach $ 80 Abs. 3 GemO i.V.m. 8 24 Abs. 3 GemHVO auf die Folgejahre vorzu-

tragen. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse 2017 — 2021 ist diese Aus-

sage für das Landratsamt jedoch nicht belastbar.

Die Stadt Lauffen a. N. hat weitere MaßnahmenzurStabilisierung derfinanziel-

len Situation und der damit verbundenen Verbesserung der Ergebnisse einzu-

leiten. Das Landratsamt bestärkt daher die Stadt, den begonnenenStabilisie-

rungsprozessfortzusetzen.

Vor einer Verrechnung der Fehlbeträge mit dem Basiskapital nach $ 25 Abs. 3

GemHVOhatdie Stadt gegenüber dem Landratsamt auszuführen, welche

strukturellen Maßnahmenzur Verbesserung der Ergebnisse im Ergebnishaus-

halt eingeleitet wurden. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich

nach $ 80 Abs. 2 GemOist sicherzustellen.

In den Jahren 2024 - 2026 sieht die Finanzplanung einen Zahlungsmittelbedarf

des Ergebnishaushalts in Höhe von -796.300 €, -1.019.800 € und -1.169.400 €

vor. Die Stadt Lauffen a. N. hat gegenüber dem Landratsamt nachgewiesen,

dassliquide Mittel zum Ausgleich zur Verfügung stehen.

Die Finanzierung des umfangreichenInvestitionsprogrammsim Finanzpla-

nungszeitraum soll nebenliquiden Mittel, durch Investitionszuwendungen, Ver-

kaufserlöse und hohe Kreditaufnahmen von 10,7 Mio. € erfolgen. Die hohen

Kreditaufnahmenhätten bis zum 31.12.2026 einen Schuldenanstieg der Stadt

Lauffen a. N. auf rd. 15,8 Mio. € (1.336,11 €/Einw.) zur Folge.

Um eine monetäre Handlungsfähigkeit auch in der Zukunft sicherzustellen, hat

die Stadt Lauffen a. N. den geplanten Schuldenanstieg deutlich zu begrenzen

und die Realisierung derInvestitionsmaßnahmeneng ander verfügbareneige-

nen Liquidität zu orientieren.

Die von der Verwaltung nachgewieseneLiquidität zum Jahresbeginn 2023liegt

über der im Haushaltsplan dargestellten Liquidität und der Mindestliquidität. Im
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Hinblick auf 8 87 Abs. 1. V.m. 8 78 GemöOsind die liquiden Mittel vorrangig

vor einer Kreditaufnahmein Anspruch zu nehmen.

6. Die Stadt Lauffen a. N. hat zum 01.01.2017 auf das Neue Kommunale Haus-

halts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Ab dem Zeitpunkt der Umstel-

lung auf die kommunale Doppik haben die Kommunendie aktuellen Regelun-

gen der GemO, GemHVO sowie der VwV Produkt- und Kontenrahmen zu be-

achten. Die im Haushaltsplan verwendeten Vorlagen für den Gesamtergebnis-

haushalt (Anlage 3) und die Kennzahlen zur Beurteilung derfinanziellen Leis-

tungsfähigkeit (Anlage 16) entsprechennicht den aktuellen Regelungen der

VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die Stadt Lauffen a. N. verstößt damit gegen den Grundsatz der Haushaltsklar-

heit nach $ 80 GemO.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Heuser

Landrat
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